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Begründete Ausnahmefälle nach § 3  
 der Rahmendienstvereinbarung 
der Assistent*innen (Hilfskräfte) 

zur Ausgestaltung der Beschäftigungsbedingungen 
nach § 95 ThürHG 

Ich bestätige, dass die Vertragslaufzeit 
von 

☐ Herrn / ☐ Frau  Name, Vorname des Studierenden 
für den Vertrag vom Datum eingeben bis Datum eingeben 

aus folgenden Gründen verkürzt ist: 
 

☐ a) Tätigkeit in Drittmittelprojekten in Abhängigkeit von der Projektplanung 
      Laufzeit Projekt von:         bis:      
☐ b) Durchführung von Tutorien, die nicht konsekutiv in zwei aufeinanderfolgenden 

Semestern stattfinden, sowie von mit diesen Tutorien verbundene Aufgaben 
  (die Beschäftigungsdauer sollte hierbei sechs Monate betragen). 
☐ c) Ausführung von einmaligen oder termingebundenen Aufgaben, 

 Begründung für welche Aufgaben: 
 
             
 
            

         
☐ d) in der Person des Assistenten liegende Gründe und Begründung, 
     ursprünglicher Befristungszeitraum von:     bis:    
 
                 
 
                 
 
☐ e) Erreichen der Höchstbefristungsdauer nach § 6 WissZeitVG vor Ablauf von zwölf   

Monaten 
 

 Name und Funktion der/des Verantwortlichen einfügen  

Weimar, Datum Weimar, Datum 

 
_________________________________         
Unterschrift Verantwortliche*r    Unterschrift Studierende*r im Fall d) 
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Erläuterungen zu den 
 

begründeten Ausnahmefällen nach § 3 der 
Rahmendienstvereinbarung 

 

zur Ausgestaltung der Beschäftigungsbedingungen der Assistent*innen 
(Hilfskräfte) nach § 95 ThürHG: 
 

a) Tätigkeit in Drittmittelprojekten in Abhängigkeit von der Projektplanung: 
 

- keine haushaltsfinanzierten Verträge, nur Drittmittelprojekte 
- übertragende Aufgaben aus jetziger Sicht, abgeschlossen bis… 

 

b) Durchführung von Tutorien, die nicht konsekutiv in zwei aufeinander-
folgenden Semestern stattfinden, sowie von mit diesen Tutorien verbundene 
Aufgaben (die Beschäftigungsdauer sollte hierbei sechs Monate betragen). 

- nur für ein Semester (Sommer- oder Wintersemester) 
- ggf. bis zum Ende der Vorlesungszeiten (jeweils 28.02. oder 31.07. eines 

Jahres) 
 

c) Ausführung von einmaligen oder termingebundenen Aufgaben, 
Begründung für welche Aufgaben: 
 

- haushaltsfinanzierte Projekte (z. B. Bauhaus.Module, Summaery) 
- wissenschaftliche Vorbereitung von Veranstaltungen (keine überwiegenden 

organisatorischen Aufgaben) 
 

d) in der Person des Assistenten liegende Gründe und Begründung: 
 

- zum Beispiel: Praktikum, Auslandsaufenthalt, Exmatrikulation und 
Mehraufwand für Studium (Bachelorarbeit, ..) 

- ursprünglicher angebotener Befristungszeitraum eintragen (min. ein Jahr) 
 

e) Erreichen der Höchstbefristungsdauer nach § 6 WissZeitVG vor Ablauf von 
zwölf Monaten 

- durch das Dezernat Personal zu prüfen 
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